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das Engagement der Sondergesandten, Mary Robinson, und fordert sie auf, in Abstimmung mit dem 

Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und mit der entsprechenden Unterstützung durch ihn auch 

weiterhin die Umsetzung der nationalen und regionalen Verpflichtungen gemäß dem Rahmenabkom-

men zu leiten, zu koordinieren und zu bewerten. 

 Der Rat ermutigt die Vereinten Nationen, die Afrikanische Union, die Internationale Konferenz 

über die Region der Großen Seen, die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika und die ande-

ren maßgeblichen internationalen und regionalen Organisationen, auch künftig gemeinsam und mit 

dem nachhaltigen Engagement und der fortgesetzten Unterstützung der internationalen Gemeinschaft 

auf die Durchführung des Rahmenabkommens über Frieden, Sicherheit und Zusammenarbeit und auf 

die Schaffung eines breiter angelegten Dialogs zwischen den wichtigsten Parteien hinzuarbeiten, in 

dem die tieferen Triebkräfte des Konflikts im Osten Kongos angegangen werden. 

 Auf seiner 7094. Sitzung am 13. JaS/2013/773)

“. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat, Herrn Martin Kobler, den Sonderbeauftragten 





Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2013 bis 31. Juli 2014 

152 

 �P�L�W�� �W�L�H�I�H�U�� �6�R�U�J�H�� �.�H�Q�Q�W�Q�L�V�� �Q�H�K�P�H�Q�G von Berichten und Behauptungen über das Fortdauern schwerer 

Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, die von den Streitkräften der 

Demokratischen Republik Kongobegangen werden, insbesondere wenn sie straflos bleiben, 

 �V�R�Z�L�H���P�L�W���W�L�H�I�H�U���6�R�U�J�H���.�H�Q�Q�W�Q�L�V���Q�H�K�P�H�Q�G von Berichten, wonach die Streitkräfte der Demokratischen 

Republik Kongo auf lokaler Ebene mit den Demokratischen Kräften zur Befreiung Ruandas zusammenar-

beiten, daran erinnernd, dass es sich bei den Demokratischen Kräften zur Befreiung Ruandas um eine 

Gruppe handelt, die Sanktionen der Vereinten Nationen unterliegt und zu deren Anführern und Mitgliedern 
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1857 (2008) genannten Personen und Einrichtungen und bekräftigt die Bestimmungen der Ziffern 10 und 

12 der Resolution 1807 (2008) in Bezug auf diese Maßnahmen; 

 4. �E�H�V�F�K�O�L�H�‰�W, dass die in Ziffer 3 genannten Maßnahmen auf die folgenden Personen und gegebe-

nenfalls Einrichtungen Anwendung finden, die von dem Ausschuss des Sicherheitsrats nach Resolution 

1533 (2004) benannt wurden: 

 �D) 










